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Das kommunistische Referendum.
Von Rooert Bratschi.

Der häßliche Kampf der Selostzerfleischung der schweizerischen
Arbeiterschaft, der durch das kommunistische Referendum gegen das neue
eidgenössische Besoldungsgesetz in unverantwortlicher Weise vom Zaun
gerissen worden ist, wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, die leicht noch

zu weitern Auseinandersetzungen und Erörterungen in den schweizerischen
Gewerkschaften und in der sozialdemokratischen Partei Anlaß geben
können. Die Fragen sind von grundsätzlicher und teilweise auch von
weittragender praktischer Bedeutung. So wie die Dinge liegen, muß sich wohl
oder übel der diesjährige Gewerkschaftskongreß bereits mit der Sache
befassen. Je nach seiner Stellungnahme wird eine Abklärung eintreten,
oder es sind weitere unangenehme Verwicklungen zu gewärtigen.

I.
In erster Linie stellt sich die Frage der Stellungnahme der Gewerkschaften

zu der Einmischung der politifchen Arbeiterparteien in die Fragen
gewerkschaftlicher Natur. Eine solche Angelegenheit ist nämlich ganz ohne
Zweifel das neue Besoldungsgesetz. Es regelt die Arbeitsverhältnisse des
eidgenössischen Personals, entspricht also feinem Inhalte nach genau dem,
was wir unter einem Gesamtarbeitsvertrag verstehen, wie er in der
Privatindustrie abgeschlossen wird. Der Umstand, daß die politischen
Behörden über das Gesetz entscheiden, eben weil es die Form eines Gesetzes
hat, vermag an dieser Tatsache nichts zu ändern. Der Inhalt ist und
bleibt sozusagen ausschließlich gewerkschaftlicher Natur. Diefen Standpunkt

haben mit Recht auch die sozialdemokratische Fraktion und der
Vorstand der sozialdemokratischen Partei eingenommen. Ebenso haben sich

das Bundeskomitee und der Gewerkschaftsausschuß auf den gleichen
Boden gestellt.

Gestützt auf diese Stellungnahme kann für eine disziplinierte Gewerkschaft

oder Arbeiterpartei kein Zweifel darüber bestehen, daß das Recht
über Zustimmung oder Ablehnung des Gesetzes den beteiligten Gewerk-
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